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RS OGH 1965/9/2 3Ob132/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1965

Norm

ABGB §1101

EO §285 Abs3

Rechtssatz

Die Anmeldung von Ansprüchen zur Verteilungstagsatzung ist nach dem eindeutigen Inhalte der Bestimmung des §

285 Abs 3 EO bei der Verteilung des Erlöses nur dann zu berücksichtigen, wenn sie der Anberaumung der

Verteilungstagsatzung nachfolgt, weil nur dadurch die vom Gesetz vorgesehene Au7orderung zur Anmeldung befolgt

werden kann (hier: Geltendmachung des Pfandrechtes nach § 1101 ABGB).
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